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                  Geländeordnung Halde Menteroda 
 

1. Die Arbeiten des Unternehmens haben absoluten Vorrang vor den fliegerischen  
 
Aktivitäten der Piloten. 
   

2. Das Fluggelände -Halde Menteroda- wird luftrechtlich vom Wippertaler  

 

Drachenflugverein Sondershausen e.V. verwaltet. Der Verein stellt den Beauftragten  

 

für  Luftaufsicht.  

 

3. Die Hängegleiter- und Gleitsegelpiloten des o.g. Vereines sind in die Verhaltensregeln  

 

des Fluggeländes einzuweisen und zur strikten Einhaltung verpflichtet.  

 

4. Eingewiesene und ortskundige Mitglieder des o.g. Vereins sind berechtigt, Gastflieger  

 

in begrenzter Zahl einzuweisen.  

 

5. Alle startenden Piloten müssen im Besitz der aktuell gültigen Fluglizenzen und der  

 

Nachweise über die Überprüfung der Ausrüstung sein und bei Aufforderung  

 

vorweisen.  

 

6. Die Anzahl gleichzeitig fliegender Piloten ist auf 3 begrenzt. Flüge über 300m über  

 

dem Gelände sind davon nicht betroffen. 

 

7. Die Anmeldung erfolgt an der Waage des Unternehmens durch vorlegen das  

 

Vereinsausweises des o.g. Vereins. Bei Nichtbelegung der Waage darf nur nach  

 

telefonischer Anmeldung beim Betriebsleiter des Unternehmens oder seines  

Wolfgang Brauer (Vorsitzender)
Mittelstr. 15, 99706 Sondershausen
Tel./Fax: 03632-58620
Mobiltel.: 0172-4213642



 

Beauftragten die Halde befahren werden. Das Befahren der Halde ist auf ein  

 

Mindestmaß zu reduzieren.  

 

8. Es dürfen nur die offiziellen Straßen auf der Halde  befahren werden.  

 

Arbeitsfahrzeuge haben immer Vorfahrt. Das Abstellen der Fahrzeuge hat an den zu  

 

gewiesenen Stellen zu erfolgen.  

 

9.   Erfolgen Arbeiten an oder in unmittelbare Nähe einer der Startstellen, so darf erst  

 

nach Beendigung der Arbeiten der Flugbetrieb fortgesetzt werden. 

 

10.   Zur optischen Signalisierung, das Flugbetrieb stattfindet, ist ein Windsack  

 

aufzustellen. 

 

11.   Zum Landen sind die ausgewiesenen Landewiesen zu nutzen. Landungen auf dem  

 

Gelände bedürfen der ausdrücklichen Erlaubnis. 

  

12.   Vorkommnisse, welche im direkten Zusammenhang mit dem Flugbetrieb stehen, sind  

 

unmittelbar dem Unternehmen, der Luftaufsicht oder Vereinsmitgliedern des Vereines  

 

zu melden.    

 

13.  Es gelten die allgemein gütigen Verhaltensregeln in Fluggeländen. In besondere die  

 

Vorgeschriebenen Vorflugregeln.  

 

14.  Die Start- und Landeplätze sind auf dem Tagesriß der Halde eingetragen. Der Riß  

 

kann an der Waage eingesehen werden bzw. wird am Holzhaus auf der Halde  

 

ausgehangen.   
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15.  Telefonnummern: 

  

             Uwe Trautvetter, Betriebsleiter,           01731662166 

 

             Wolfgang Brauer, Vors. Flugverein,    01724213642 

 

             Peter Barthel, Luftaufsicht,                   0160 6323616 

 

            Zawada, Norbert                                     01735676808 

 

            Keßler, Frank                                          01747536712 

 

           Die Waage im Sommer bis  17.30 Uhr   036029 84634               


